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Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Bäder und Saunen (Corona-

Verordnung Bäder und Saunen – CoronaVO Bäder und Saunen)  

  

Vom 25. Juni 2020  

  

Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Sätze 1 und 2 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, in Verbindung mit § 16 Absatz 5 

Nummer 2 der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 23. Juni 2020 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 

des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/corona-verordnung-ab-1-juli-2020/) wird 

verordnet:  

  

  

Teil 1 – Regelungen für Bäder und Badeseen mit kontrolliertem Zugang  

  

  

§ 1 Betrieb von Schwimm- und Hallenbädern sowie Thermal- und Spaßbädern, einschließlich 

Badeseen mit kontrolliertem Zugang  

  

Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaßbäder, einschließlich Badeseen mit 

kontrolliertem Zugang (Bäder), dürfen nach Maßgabe der §§ 2 bis 3 sowie der §§ 8 bis 14 betrieben 

werden. Der erlaubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb 

notwendig sind, insbesondere Sekretariat und Toiletten.  

  

  

§ 2 Grundsätze des Infektionsschutzes   

  

Voraussetzung für den Betrieb von Bädern im Sinne des § 1 Satz 1 ist die Wahrung folgender 

Grundsätze des Infektionsschutzes:  

  

1. die Anzahl der am Badebetrieb teilnehmenden Personen ist durch geeignete Maßnahmen zu 

beschränken;   

  

a) in Schwimmerbecken errechnet sich die maximal zulässige Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig 

im Becken aufhalten dürfen, aus der Wasserfläche mit 10 Quadratmetern pro Person; abweichend 

hiervon kann die Wasserfläche in einzelne Bahnen, möglichst mit Leinen oder anderen geeigneten 

Markierungen, unterteilt werden; innerhalb der Bahnen ist ein Einbahnsystem einzuführen; dabei 

kann jede Bahn auf einer Bahnlänge von 50 Metern von maximal zehn Personen gleichzeitig genutzt 

werden; es ist darauf zu achten, dass kein Aufschwimmen oder Überholen stattfindet;  

  

b) in Nichtschwimmerbecken errechnet sich die maximal zulässige Anzahl an Personen, die sich 

gleichzeitig im Becken aufhalten dürfen, aus der Wasserfläche mit 4 Quadratmetern pro Person;   

  

c) in ausgewiesenen Therapiebecken errechnet sich die maximal zulässige Anzahl an Personen, die 

sich gleichzeitig im Becken aufhalten dürfen, aus der Wasserfläche mit 4,5 Quadratmetern pro Person 

bei Schwimmerbecken und mit 2,7 Quadratmetern pro Person bei Nichtschwimmerbecken;  

  

d) außerhalb der Schwimmbecken finden die Vorschriften des § 2 und des § 9 CoronaVO Anwendung;  
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e) für Liegewiesen und Liegeflächen errechnet sich die maximal zulässige Anzahl an Personen, die sich 

gleichzeitig auf diesen niederlassen dürfen, aus der Liegefläche mit 10 Quadratmetern pro Person;  

  

f) für die Bestimmung der maximal zulässigen Personenzahl in den Bädern insgesamt sind sowohl die 

Wasserfläche als auch die Liegefläche heranzuziehen;  

  

2. Zu- und Ausstiege aus den Becken sind räumlich voneinander zu trennen; sofern dies nicht möglich 

ist, ist auf andere Weise sicherzustellen, dass der Mindestabstand beim Betreten und Verlassen der 

Becken eingehalten werden kann; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der 

örtlichen Gegebenheiten der Zutritt zu Sprungtürmen, Wasserrutschen und ähnlichen Attraktionen 

gesteuert wird und Warteschlangen vermieden werden;  

  

3. Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, dass 

im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der Zutritt zu den Bädern gesteuert 

wird und Warteschlangen vermieden werden, insbesondere durch vorherige Reservierung oder 

Ticketbuchung;   

  

4. es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, insbesondere 

Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden, sofern diese in der Badeordnung zugelassen 

sind;  

  

5. der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann; der Aufenthalt in 

Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen;    

  

6. Textilien, insbesondere Handtücher und Bademäntel, die an die Nutzerinnen   oder Nutzer 

ausgegeben werden, sind nach jeder Nutzung auszutauschen;  

  

7. die Betreiberinnen und Betreiber der Bäder müssen gewährleisten, dass die erforderlichen Hygiene- 

und Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden können, insbesondere müssen  

  

a) ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrswegen sichergestellt werden;  

  

b) ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zum Händewaschen zur Verfügung 

stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt 

werden;  

  

c) Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche täglich gereinigt werden; Handläufe an 

Beckenleitern, Wasserrutschen und Sprunganlagen sind mehrmals täglich zu reinigen;  

  

d) alle geschlossenen Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Nutzerinnen und Nutzern dienen, 

regelmäßig und ausreichend gelüftet werden.  

  

  

§ 3 Schwimmkurse und Schwimmunterricht  
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(1) Schwimmkurse und Schwimmunterricht, einschließlich Trainingseinheiten und Angebote von 

Sportvereinen, dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal zwanzig Personen 

erfolgen.   

  

(2) Schwimmunterricht findet in möglichst mit Leinen getrennten Bahnen statt. Dabei kann jede Bahn 

auf einer Bahnlänge von 50 Metern von maximal zehn Personen gleichzeitig genutzt werden. Es ist 

darauf zu achten, dass kein Aufschwimmen oder Überholen stattfindet. Bei Schwimmkursen errechnet 

sich die maximale Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wasserfläche mit 10 

Quadratmetern pro Person.   

  

(3) Es dürfen ausschließlich persönliche Trainingsutensilien, insbesondere Paddles, Schwimmbretter, 

Pull Buoys und Schwimmflossen, verwendet werden. 

 


